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                     Artikel 1
Einleitungssatz, grundlegende Bestimmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, deren Leitungen bisher in der Arnoldshainer Konferenz vertreten waren,
                     bilden die »Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland«.  2 Mit der Union wird der Rechtsstatus der Evangelischen Kirche der Union als Körperschaft des öffentlichen Rechts fortgesetzt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitgliedskirchen der Union sind einig in dem Ziel, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens
                     und Handelns zu fördern und damit die Einheit der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Union nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der Evangelischen Kirche in Deutschland wahr.  2 Das Nähere wird durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Unter den Mitgliedskirchen der Union besteht Übereinstimmung im Verständnis des Evangeliums und in der Verwaltung von Taufe
                     und Abendmahl, wie sie nach reformatorischer Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht.  2 Als Gemeinschaft von Kirchen ist die Union Kirche.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                        Die Union steht in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen, die der Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa vom 16. März
                     1973 (Leuenberger Konkordie) zugestimmt haben.
                  

               

               
                     Artikel 2
Die Union und die Mitgliedskirchen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union ist ein Zusammenschluss im Sinne von Artikel 21a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Weitere Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland können auf Antrag durch Beschluss der Vollkonferenz als Mitgliedskirchen
                     aufgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Mitgliedskirchen üben für ihren Bereich die Leitung und die Gesetzgebung im Rahmen der Grundordnung der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland und im Rahmen dieser Grundordnung selbstständig aus.
                  

               

               
                     Artikel 3
Aufgaben und ihre Wahrnehmung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union hat insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
                     
                        	
                           grundlegende theologische Gespräche und Arbeiten zu den gemeinsamen Bekenntnissen und zu Fragen der Vereinigung von Kirchen
                              anzuregen und voranzutreiben;
                           

                        

                        	
                           Fragen des Gottesdienstes, der Liturgik, der Ordination, des Verständnisses von Gemeinde, Dienst und Amt sowie des kirchlichen
                              Lebens zu erörtern und Gestaltungsvorschläge zu entwickeln;
                           

                        

                        	
                           die Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa und der
                              weltweiten Ökumene zu fördern;
                           

                        

                        	
                           rechtliche Regelungen zu entwerfen, Kirchengesetze zu beschließen und sich darum zu bemühen, dass diese möglichst gleich lautend
                              in den Mitgliedskirchen umgesetzt werden.  2 Vor der Einleitung von Rechtssetzungsverfahren wird die Union jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die
                              Evangelische Kirche in Deutschland angezeigt ist.
                           

                        

                        	
                            3 Aus- und Fortbildung für theologische und nichttheologische kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu planen und durchzuführen;
                           

                        

                        	
                           Begegnungstagungen zu veranstalten, Gemeindepartnerschaften zu vermitteln und ökumenische Begegnungen zu koordinieren;

                        

                        	
                           durch einen geregelten Besuchsdienst die Gemeinschaft untereinander zu fördern.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Soweit Aufgaben von der Evangelischen Kirche in Deutschland für alle Gliedkirchen wahrgenommen werden, entfällt eine eigenständige
                     Aufgabenerfüllung der Union.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Union wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland und der
                     Union eine Aufgabenübertragung an die Evangelische Kirche in Deutschland möglich macht.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Union kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben, die von der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrgenommen
                     werden, gemäß der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland an sich ziehen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Aufgaben der Union werden durch die Vollkonferenz, das Präsidium, die Ausschüsse und das Kirchenamt der Evangelischen
                     Kirche in Deutschland wahrgenommen.  2 Einzelheiten werden durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und durch die Geschäftsordnung der Union sowie
                     durch die Geschäftsordnung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 4
Vollkonferenz
                     

                  

                   1 Die Vollkonferenz ist berufen, die in dieser Grundordnung bezeugte Gemeinschaft zu verwirklichen und lebendig zu erhalten.
                      2 Sie trägt die Verantwortung dafür, dass die Union die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt.  3 Sie gibt dem Präsidium und, soweit Angelegenheiten der Union betroffen sind, dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     Richtlinien und beschließt über die Angelegenheiten, die im Rahmen dieser Grundordnung ihrer Zuständigkeit unterliegen.
                  

               

               
                     Artikel 5
Aufgaben der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vollkonferenz hat alle Entscheidungen, insbesondere solche von grundlegender Bedeutung, zu treffen, es sei denn, dass
                     in dieser Grundordnung etwas anderes bestimmt wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Im Einzelnen hat die Vollkonferenz insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           Kirchengesetze und andere rechtliche Regelungen, die in den Mitgliedskirchen gelten oder umgesetzt werden sollen, zu beschließen;

                        

                        	
                           die Zustimmung zu kirchengesetzlichen Regelungen durch die Evangelische Kirche in Deutschland gemäß der Grundordnung der Evangelischen
                              Kirche in Deutschland durch Beschluss zu erklären, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei der Union liegt;
                           

                        

                        	
                           die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der Vollkonferenz sowie zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter aus ihrer Mitte
                              zu wählen;
                           

                        

                        	
                           die Vorsitzenden der Ausschüsse zu wählen;

                        

                        	
                           über die Höhe und den Verteilungsmaßstab der durch die Mitgliedskirchen zu erbringenden Umlagen zu entscheiden;

                        

                        	
                           die Rechnungsprüfung zu bestellen und die notwendigen Entlastungen zu beschließen.

                        

                     

                  

               

               
                     Artikel 6
Gesetzgebung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Vollkonferenz beschließt diejenigen Kirchengesetze, welche die Union selbst betreffen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Vollkonferenz kann Kirchengesetze mit Wirkung für die Mitgliedskirchen erlassen, soweit die Gesetzgebungskompetenz bei
                     ihnen liegt, und zwar
                     
                        	
                           für alle Mitgliedskirchen, wenn alle Mitgliedskirchen, oder

                        

                        	
                           für mehrere Mitgliedskirchen, wenn diese dem Erlass eines Kirchengesetzes durch die Union zustimmen.  2 Die Zustimmung ist gegenüber dem Präsidium zu erklären; sie kann auch nach Verkündung des Gesetzes erklärt werden. 
                           

                        

                     
 3 Das Zustimmungserfordernis gilt nicht für Änderungsgesetze.  4 Kirchengesetze nach Satz 1 können nur mit Wirkung für alle betroffenen Mitgliedskirchen geändert werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Mitgliedskirchen sollen sich gegenseitig über die Vorbereitung von Kirchengesetzen und gesetzesvertretenden Verordnungen
                     informieren, damit geprüft werden kann, ob ein gemeinsames Handeln geboten ist.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Gemeinsamkeit in der Gesetzgebung soll insbesondere erstrebt werden für
                     
                        	
                           die Ordnungen der Gottesdienste und Amtshandlungen,

                        

                        	
                           die Vorbildung und Anstellungsfähigkeit sowie die dienstrechtlichen Verhältnisse der kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

                        

                        	
                           das Verfahren bei Beanstandung der Lehre,

                        

                        	
                           die kirchliche Gerichtsbarkeit.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Die betroffenen Mitgliedskirchen können die von der Union beschlossenen Kirchengesetze jederzeit für sich außer Kraft setzen.
                      2 Das Außerkraftsetzen ist gegenüber dem Präsidium zu erklären.  3 Das Präsidium stellt durch Beschluss fest, dass und zu welchem Zeitpunkt das Kirchengesetz für die betroffene Mitgliedskirche
                     außer Kraft getreten ist.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Kirchengesetze bedürfen keiner mehrfachen Beratung und Beschlussfassung.  2 Enthalten sie eine Änderung dieser Grundordnung, so bedürfen sie in der Schlussabstimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln
                     der anwesenden Mitglieder der Vollkonferenz.  3 Die Kirchengesetze sind vom Präsidium im Amtsblatt der Evangelischen Kirche in Deutschland zu verkünden.
                  

               

               
                     Artikel 7
Zusammensetzung der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Amtsdauer der Vollkonferenz beträgt sechs Jahre.  2 Beginn und Ende ihrer Amtszeit entsprechen der Amtszeit der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Mitglieder der Vollkonferenz sind die Synodalen aus den Mitgliedskirchen in der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland,
                     die einer Mitgliedskirche angehörenden Mitglieder des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Vertreterinnen und
                     Vertreter der Mitgliedskirchen in der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie die Vorsitzenden der
                     ständigen Ausschüsse.  2 Die Mitgliedskirchen können eine Stellvertretung vorsehen.  3 Mitgliedskirchen, die zugleich Mitglied in einem anderen gliedkirchlichen Zusammenschluss sind, entsenden ihre Vertreter zu
                     von der Mitgliedskirche festgelegten Anteilen entweder in die Vollkonferenz oder in das synodale Gremium des anderen gliedkirchlichen
                     Zusammenschlusses.  4 Das Präsidium kann im Einzelfall eine andere Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Vollkonferenz treffen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt an den
                     Beratungen ohne Stimmrecht teil.
                  

               

               
                     Artikel 8
Tagungen der Vollkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel einmal jährlich in Verbindung mit der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     statt.  2 Die Vollkonferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn mindestens drei Mitgliedskirchen es verlangen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Vollkonferenz ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mehr als der Hälfte ihres ordentlichen Mitgliederbestandes.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Bei Abstimmungen entscheidet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder.  2 Enthaltungen zählen nicht mit.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Die Mitglieder der Vollkonferenz sind nicht an Weisungen gebunden.
                  

               

               
                     Artikel 9
Präsidium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Das Präsidium ist für alle Aufgaben zuständig und verantwortlich, die nicht der Vollkonferenz vorbehalten sind.  2 Es tagt in der Regel im Zusammenhang mit der Kirchenkonferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Es hat insbesondere folgende Aufgaben:
                     
                        	
                           die Sitzungen der Vollkonferenz vorzubereiten und zu leiten und für die Ausführung der Beschlüsse zu sorgen;

                        

                        	
                           jährlich der Vollkonferenz Bericht über seine Arbeit zu erstatten;

                        

                        	
                           die Erklärungen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und 5 entgegenzunehmen.
                           

                        

                     

                  

                   2 Es kann einen Finanzbeirat berufen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz führt die Fachaufsicht über die Leiterin oder den Leiter des Amtsbereiches der
                     UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Ist die Einberufung der Vollkonferenz nicht möglich oder rechtfertigt der Gegenstand die Einberufung nicht, so kann das Präsidium
                     Angelegenheiten, die einen Beschluss der Vollkonferenz erfordern, aber keinen Aufschub dulden, durch Einzelmaßnahmen oder
                     gesetzesvertretende Verordnung regeln.  2 Artikel 6 Absätze 2 und 5 findet entsprechende Anwendung.  3 Gesetzesvertretende Verordnungen sind der Vollkonferenz bei ihrer nächsten Sitzung zur Bestätigung vorzulegen; wird die Bestätigung
                     versagt, so sind sie vom Präsidium durch gesetzesvertretende Verordnung außer Kraft zu setzen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Artikel 8 Absätze 2 und 3 findet entsprechende Anwendung.  2 Weitere Einzelheiten seiner Arbeitsweise kann das Präsidium in einer Geschäftsordnung regeln.
                  

               

               
                     Artikel 10
Zusammensetzung des Präsidiums
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dem Präsidium gehören an:
                     
                        	
                           die oder der Vorsitzende der Vollkonferenz sowie die beiden Stellvertreterinnen oder Stellvertreter (Vorstand), die auch im
                              Präsidium den Vorsitz führen,
                           

                        

                        	
                           je eine von denjenigen Mitgliedskirchen entsandte Person, die nicht bereits im Vorstand gemäß Nr. 1 vertreten sind,

                        

                        	
                           die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.

                        

                     

                  

                   2 Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 1 werden in der jeweils ersten Sitzung der Vollkonferenz für deren Amtszeit gewählt und
                     bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolgerinnen oder Nachfolger im Amt.  3 Die Mitglieder des Präsidiums zu Nr. 2 werden für die gleiche Dauer von ihren Mitgliedskirchen entsandt.  4 Die Zahl der Theologinnen oder Theologen im Präsidium soll die Zahl der anderen Mitglieder nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Bei den Wahlen und Entsendungen sollen die konfessionellen und regionalen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.
                  

               

               
                     Artikel 11
Ausschüsse
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Der Unterstützung der Arbeit der Vollkonferenz und des Präsidiums dienen der ständige Theologische Ausschuss, der ständige
                     Liturgische Ausschuss  und der ständige Rechtsausschuss.  2 Weitere Ausschüsse können nach Bedarf durch die Vollkonferenz gebildet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Für die Ausschüsse bestimmen die Mitgliedskirchen jeweils bis zu zwei Mitglieder, die nicht der Vollkonferenz angehören müssen.
                      2 In den Theologischen Ausschuss beruft das Präsidium unter Berücksichtigung der theologischen Fachrichtungen bis zu sechs Hochschullehrerinnen
                     oder -lehrer der Theologie aus dem Gebiet der Mitgliedskirchen.  3 Die Ausschüsse können sachkundige Gäste hinzuziehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Die Ausschüsse beraten über diejenigen Gegenstände, deren Behandlung ihnen von der Vollkonferenz oder dem Präsidium zugewiesen
                     oder von mindestens drei Mitgliedskirchen beantragt wird.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Artikel 8 Absätze 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
                  

               

               
                     Artikel 12
Amtsbereich
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Union bedient sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung, des Kirchenamts
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland.  2 Das Kirchenamt ist dabei an das Recht der Union sowie die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden.  3 Innerhalb der nach Fachlichkeit gegliederten Struktur des Kirchenamtes wird ein Amtsbereich der UEK gebildet, in dem die in
                     dieser Grundordnung niedergelegten Aufgaben wahrgenommen werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Einzelheiten werden durch Vertrag mit der Evangelischen Kirche in Deutschland und durch die Geschäftsordnung des Kirchenamtes
                     der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt.
                  

               

               
                     Artikel 13
Vertretung im Rechtsverkehr
                     

                  

                   1 Die Union wird in Rechtsangelegenheiten durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Präsidiums oder die Leiterin oder
                     den Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland oder deren jeweilige Stellvertreterinnen
                     oder Stellvertreter vertreten.  2 Urkunden, welche die Union Dritten gegenüber verpflichten sollen, und ihre Vollmachten sind durch die genannten Personen unter
                     Beidrückung des Siegels zu vollziehen.  3 Dadurch wird die Rechtmäßigkeit der Beschlussfassung festgestellt.
                  

               

               
                     Artikel 14
Übergangsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Rechte und Verbindlichkeiten der Evangelischen Kirche der Union gehen auf die Union über, soweit keine andere Regelung getroffen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Kirchengesetze, Verordnungen und sonstige Beschlüsse, die von den nach dem Recht der Evangelischen Kirche der Union zuständigen
                     Organen erlassen worden sind, gelten als Recht der Union im bisherigen Geltungsbereich fort.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Soweit in geltenden Bestimmungen Zuständigkeiten für die Synode oder den Rat der Evangelischen Kirche der Union begründet
                     worden sind, gehen diese auf die Vollkonferenz oder das Präsidium über.
                  

               

               
                     Artikel 15
Finanzen und Vermögen
                     

                  

                  Die Aufbringung der Mittel zur Deckung der finanziellen Verpflichtungen sowie eine Auseinandersetzung über das Vermögen der
                     Evangelischen Kirche der Union bleiben besonderen Vereinbarungen zwischen der Union und den jeweils betroffenen Mitgliedskirchen
                     vorbehalten.
                  

               

               
                     Artikel 16

                  

                  (Inkrafttreten)

               

            

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Vorbereitung der Integration der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
            (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
(Vorbereitungsgesetz-UEK)
         

      

      
          in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 2022

      

      
         (ABl. EKD S. 173)
         

      

      
         zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 (ABl. EKD S. 174)
         

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle
ABl. EKD
                     

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Art der 
Änderung
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     Kirchengesetz

                  
                  	
                     8.12.2022

                  
                  	
                     2022 S. 174

                  
                  	
                     § 1 Abs. 2 

                  
                  	
                     neu gefasst

                  
               

            
         

      

      Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland hat gemäß Artikel 6 Absätze 1 und 6 Satz 2 der Grundordnung der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (GO.UEK)
         das folgende Kirchengesetz beschlossen:
      

      
                     Präambel

                  

                  Zur Vorbereitung der vollständigen Integration der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (UEK) in die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wird für den Zeitraum der Geltung dieses Kirchengesetzes die Ausführung
                     von Art. 5, 6, 8, 9 und 10 GO.UEK geändert. Leitend ist dabei der Gesichtspunkt, den Übergang personell und materiell ressourcenschonend
                     zu gestalten. 
                  

               

               
                     § 1 
Zusammensetzung des Präsidiums 
(zu Artikel 10 GO.UEK)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent im Sinne von Artikel 28a Absatz 1 Grundordnung der EKD in Verbindung mit § 4 Absatz 1 des Vertrags zwischen der EKD und der UEK in der Bekanntmachung der Neufassung vom 15. Januar 2018. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Präsidium der UEK setzt sich aus Mitgliedern dieses Konventes zusammen. Dazu entsenden die Mitgliedskirchen jeweils eine
                     ihrer dem Konvent der Kirchenkonferenz angehörenden Personen in das Präsidium der UEK. Entsandt werden können auch die in
                     der Kirchenkonferenz ohne Stimmrecht teilnehmenden Mitglieder des Rates der EKD, die Leitende Geistliche oder leitende nicht
                     ordinierte Personen in den Mitgliedskirchen sind. Entsprechendes gilt für die Gastkirchen der UEK. Die Zahl der Theologinnen
                     und Theologen im Präsidium soll die Zahl der anderen Mitglieder nicht übersteigen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereiches der UEK im Kirchenamt der EKD gehört dem Präsidium an. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Präsidium bestimmt aus seiner Mitte den Vorstand, der auch der Vollkonferenz vorsteht. 
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Sitzungen des Präsidiums finden mindestens zweimal jährlich statt. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Der Vorstand hat gegenüber dem Präsidium eine regelmäßige Berichtspflicht.
                  

                   

               

               
                     § 2
Tagungen der Vollkonferenz 
(zu Artikel 8 GO.UEK)
                     

                  

                  Tagungen der Vollkonferenz finden in der Regel in Verbindung mit der Synode der EKD statt, sofern die Notwendigkeit einer
                     Tagung durch das Präsidium festgestellt worden ist. Die Vollkonferenz ist zu einer außerordentlichen Tagung einzuladen, wenn
                     mindestens drei Mitgliedskirchen oder 25 Mitglieder der Vollkonferenz es verlangen. Dabei können Verhandlungsgegenstände benannt
                     werden. 
                  

               

               
                     § 3
Aufgabenübertragung
(zu Artikel 5, 6 GO.UEK) 
                     

                  

                  Die Vollkonferenz überträgt für die Zeit, in der sie nicht tagt, die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Artikel 5 und 6 GO.UEK auf das Präsidium. Das Präsidium kann die Aufgabenwahrnehmung auf den Vorstand gemäß Artikel 10 Absatz 1 Nr. 1 GO.UEK (Vorstand) delegieren. Artikel 9 Absatz 4 GO.UEK findet keine Anwendung. Grundordnungsändernde Beschlüsse können nur durch die Vollkonferenz getroffen werden.
                  

               

               
                     § 4
Beschlüsse über den Haushalt der UEK
(zu Artikel 5 Absatz 1 GO.UEK i.V.m. § 12 HHO.UEK)
                     

                  

                  In Abweichung von Artikel 5 Absatz 1 GO.UEK i.V.m. § 12 Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der UEK (HHO.UEK) beschließt das Präsidium nach Beratung mit dem Finanzbeirat über den Haushalt. 
                  

               

               
                     § 5
Berichtspflichten
(zu Artikel 9 GO.UEK)
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Bericht des Präsidiums gemäß Artikel 9 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 GO.UEK wird der Vollkonferenz in schriftlicher Form erstattet. Dieser Bericht wird zur Aussprache gestellt in einer Sitzung der
                     Vollkonferenz oder, wenn diese nicht zusammentritt, in einer Versammlung während der Tagung der EKD-Synode, der die Teilnehmenden
                     an der Tagung der EKD-Synode aus den Mitgliedskirchen und Gastkirchen der UEK, die Mitglieder des Präsidiums gemäß § 1 dieses Kirchengesetzes sowie die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse angehören. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Mitglieder der Vollkonferenz werden unverzüglich über eine gesetzliche Regelung informiert, die aufgrund von § 3 dieses Kirchengesetzes erlassen worden ist.
                  

               

               
                     § 6
Beschlüsse und Wahlen
                     

                  

                  Beschlüsse und Wahlen können durch Vollkonferenz, Präsidium und Vorstand im Umlaufverfahren oder im Rahmen einer digital durchgeführten
                     Tagung vorgenommen werden. 
                  

               

               
                     § 7
Anpassung der Geschäftsordnungen
                     

                  

                  Die Geschäftsordnung für die UEK sowie die Geschäftsordnung für das Präsidium der UEK dürfen den Regelungen dieses Gesetzes
                     nicht widersprechen. 
                  

               

               
                     § 8
Schlussbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Dieses Kirchengesetz bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder der Vollkonferenz (Artikel 6 Absatz 6 Satz 2 GO.UEK). Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach seiner Beschlussfassung durch die Vollkonferenz in Kraft und mit dem 30. April 2027 außer Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die bisherigen Mitglieder von Präsidium und Vorstand bleiben bis zur Neubesetzung gemäß § 1 dieses Kirchengesetzes im Amt.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Theologische Erklärung
der Bekenntnissynode von Barmen 1934
zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche
         

      

      
         Vom 29. Mai/31. Mai 1934

      

      
               (
               1
               )
                1 Die Deutsche Evangelische Kirche ist nach den Eingangsworten ihrer Verfassung vom 11. Juli 19331 ein Bund aus der Reformation erwachsenen, gleichberechtigt nebeneinander stehenden Bekenntniskirchen.  2 Die theologische Voraussetzung der Vereinigung dieser Kirchen ist in Artikel 1 und Artikel 2,1 der von der Reichsregierung
            am 14. Juli 1933 anerkannten Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche angegeben:
         

         
               (
               2
               )
               Artikel 1:
         

          1 Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche ist das Evangelium von Jesus Christus, wie es uns in der Heiligen
            Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten ist.  2 Hierdurch werden die Vollmachten, deren die Kirche für ihre Sendung bedarf, bestimmt und begrenzt.
         

         Artikel 2,1:

         Die Deutsche Evangelische Kirche gliedert sich in Kirchen (Landeskirchen).

         
               (
               3
               )
                1 Wir, die zur Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vereinigten Vertreter lutherischer, reformierter und unierter
            Kirchen, freier Synoden, Kirchentage und Gemeindekreise erklären, dass wir gemeinsam auf dem Boden der Deutschen Evangelischen
            Kirche als eines Bundes der deutschen Bekenntniskirchen stehen.  2 Uns fügt dabei zusammen das Bekenntnis zu dem einen Herrn der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche.
         

         
               (
               4
               )
                1 Wir erklären vor der Öffentlichkeit aller evangelischen Kirchen Deutschlands, dass die Gemeinsamkeit dieses Bekenntnisses
            und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche aufs schwerste gefährdet ist.  2 Sie ist bedroht durch die in dem ersten Jahr des Bestehens der Deutschen Evangelischen Kirche mehr und mehr sichtbar gewordene
            Lehr- und Handlungsweise der herrschenden Kirchenpartei der Deutschen Christen und des von ihr getragenen Kirchenregimentes.
             3 Diese Bedrohung besteht darin, dass die theologische Voraussetzung, in der die Deutsche Evangelische Kirche vereinigt ist,
            sowohl seitens der Führer und Sprecher der Deutschen Christen als auch seitens des Kirchenregimentes dauernd und grundsätzlich
            durch fremde Voraussetzungen durchkreuzt und unwirksam gemacht wird.  4 Bei deren Geltung hört die Kirche nach allen bei uns in Kraft stehenden Bekenntnissen auf, Kirche zu sein. Bei deren Geltung
            wird also auch die Deutsche Evangelische Kirche als Bund der Bekenntniskirchen innerlich unmöglich.
         

         
               (
               5
               )
                1 Gemeinsam dürfen und müssen wir als Glieder lutherischer, reformierter und unierter Kirchen heute in dieser Sache reden.  2 Gerade weil wir unseren verschiedenen Bekenntnissen treu sein und bleiben wollen, dürfen wir nicht schweigen, da wir glauben,
            dass uns in einer Zeit gemeinsamer Not und Anfechtung ein gemeinsames Wort in den Mund gelegt ist.  3 Wir befehlen es Gott, was dies für das Verhältnis der Bekenntniskirchen untereinander bedeuten mag.
         

         
               (
               6
               )
               Wir bekennen uns angesichts der die Kirche verwüstenden und damit auch die Einheit der Deutschen Evangelischen Kirche sprengenden
            Irrtümer der Deutschen Christen und der gegenwärtigen Reichskirchenregierung zu folgenden evangelischen Wahrheiten:
            
               	
                  
                     
                        	
                            1 „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich“ (Joh. 14, 6).
                           

                            2 „Wahrlich, wahrlich ich sage euch, Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist
                              ein Dieb und ein Mörder.  3 Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden“ (Joh. 10, 1. 9).
                           

                        

                        	
                           Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben
                                 und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen
                              Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  
                     
                        	
                           „Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung“ (1. Kor. 1,
                              30).
                           

                        

                        	
                           Wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung aller unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes kräftiger
                                 Anspruch auf unser ganzes Leben; durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt zu freiem,
                                 dankbarem Dienst an seinen Geschöpfen.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als gebe es Bereiche unseres Lebens, in denen wir nicht Jesus Christus, sondern anderen Herren
                              zu Eigen wären, Bereiche, in denen wir nicht der Rechtfertigung und Heiligung durch ihn bedürfen.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  
                     
                        	
                           „Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus, von welchem
                              aus der ganze Leib zusammengefügt ist“ (Eph. 4, 15. 16).
                           

                        

                        	
                            1 Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist
                                 als der Herr gegenwärtig handelt.  2 Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als
                                 die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung
                                 in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als dürfe die Kirche die Gestalt ihrer Botschaft und ihrer Ordnung ihrem Belieben oder dem
                              Wechsel der jeweils herrschenden weltanschaulichen und politischen Überzeugung überlassen.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  
                     
                        	
                            1 „Ihr wisset, dass die weltlichen Fürsten herrschen, und die Oberherren haben Gewalt.  2 So soll es nicht sein unter euch; sondern so jemand will unter euch gewaltig sein, der sei euer Diener“ (Matth. 20, 25. 26).
                           

                        

                        	
                           Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der
                                 ganzen Gemeinde anver-
trauten und befohlenen Dienstes.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen
                              ausgestattete Führer geben oder geben lassen.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  
                     
                        	
                           „Fürchtet Gott. Ehret den König!“ (1. Petr. 2, 17).

                        

                        	
                            1 Die Schrift sagt uns, dass der Staat nach göttlicher Anordnung die Aufgabe hat, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch
                                 die Kirche steht, nach dem Maß menschlicher Einsicht und menschlichen Vermögens unter Androhung und Ausübung von Gewalt für
                                 Recht und Frieden zu sorgen.  2 Die Kirche erkennt in Dank und Ehrfurcht gegen Gott die Wohltat dieser seiner Anordnungen an.  3 Sie erinnert an Gottes Reich, an Gottes Gebot und Gerechtigkeit und damit an die Verantwortung der Regierenden und Regierten.
                                  4 Sie vertraut und gehorcht der Kraft des Wortes, durch das Gott alle Dinge trägt.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne der Staat über seinen besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale
                              Ordnung menschlichen Lebens werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfüllen.
                           

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als solle und könne sich die Kirche über ihren besonderen Auftrag hinaus staatliche Art,
                              staatliche Aufgaben und staatliche Würde aneignen und damit selbst zu einem Organ des Staates werden.
                           

                        

                     

                  

               

               	
                  
                     
                        	
                            1 „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Matth. 28, 20).  2 „Gottes Wort ist nicht gebunden“ (2. Tim. 2, 9).
                           

                        

                        	
                           Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet, besteht darin, an Christi statt und also im Dienst seines eigenen
                                 Wortes und Werkes durch Predigt und Sakrament die Botschaft von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk.

                        

                        	
                           Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne die Kirche in menschlicher Selbstherrlichkeit das Wort und Werk des Herrn in den
                              Dienst irgendwelcher eigenmächtig gewählter Wünsche, Zwecke und Pläne stellen.
                           

                        

                     

                  

               

            

         

          1 Die Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche erklärt, dass sie in der Anerkennung dieser Wahrheiten und in der
            Verwerfung dieser Irrtümer die unumgängliche theologische Grundlage der Deutschen Evangelischen Kirche als eines Bundes der
            Bekenntniskirchen sieht.  2 Sie fordert alle, die sich ihrer Erklärung anschließen können, auf, bei ihren kirchenpolitischen Entscheidungen dieser theologischen
            Erkenntnisse eingedenk zu sein.  3 Sie bittet alle, die es angeht, in die Einheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung zurückzukehren.
         

         Verbum Dei manet in aeternum.

      

      

      1
            An die Stelle der Verfassung der Deutschen Evangelischen Kirche ist die Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland
               (Nr. 1.1) getreten.
            

         

      

   
      

      
         Vertrag 
zwischen 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
und 
der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
         

      

      
         In der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 15. Januar 2018
         

      

      
         

      

      
         (ABl. EKD S. 2)
         

      

      

         
                     Präambel 

                  

                  Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, übereinstimmend im Verständnis des Evangeliums, wie es nach reformatorischer
                     Einsicht für die wahre Einheit der Kirche notwendig ist und ausreicht, einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft
                     zu vertiefen, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und Handelns zu fördern und so die Gemeinschaft
                     der lutherischen, reformierten und unierten Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken, und in der
                     Bindung an ihre Bekenntnisgrundlagen schließen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Union Evangelischer Kirchen
                     in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) folgenden Vertrag:
                  

               

               
                     § 1 
Ziele
                     

                  

                  Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die Vertragsschließenden die theologische Arbeit
                     vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für ihre Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unterstützung
                     ihrer Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation fördern und die Willensbildung straffen.
                  

               

               
                     § 2 
Grundsätze des Zusammenwirkens
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD und der UEK bestimmen sich nach ihrer jeweiligen Grundordnung.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die UEK nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der EKD zu erreichen wie möglich und dabei
                     soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem Selbstverständnis der UEK nötig ist.  2 Dabei wird die identitätsstiftende Bedeutung der Arbeitsfelder Ökumene und Partnerschaftsarbeit, Theologie sowie Liturgie
                     beachtet. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die UEK wird regelmäßig prüfen, ob der Grad der Zusammenarbeit zwischen EKD und UEK eine Aufgabenübertragung an die EKD möglich
                     macht.  2 Eine Änderung der Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen erfolgt in dem nach den Grundordnungen vorgesehenen Verfahren durch
                     die zuständigen Organe.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         Die UEK wird für den Fall der Veränderung ihres Bestandes in der bisherigen Form nach § 7 des Vertrages über die Bildung einer Union Evangelischer Kirchen in der EKD vom 26. Februar 2003 (ABl. EKD 2003 S. 315) rechtzeitig mit der EKD Fühlung aufnehmen, um die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die in diesem Vertrag getroffenen
                     Vereinbarungen zu regeln.
                  

               

               
                     § 3 
Organe, Grundsatz
                     

                  

                  Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der UEK sind ihre je eigene Angelegenheit.

               

               
                     § 4 
Kirchenkonferenz
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Die Vertreter der Mitgliedskirchen der UEK in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent.  2 Er kann sich nach Maßgabe dieses Vertrages eine Geschäftsordnung geben.  3 Der Konvent kann auf Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der EKD Gaststatus einräumen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die UEK kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen.  2 Dies erfolgt durch Beschluss des Konventes der UEK in der Kirchenkonferenz mit Zustimmung der zuständigen Organe der UEK.
                      3 Der Beschluss bedarf im Konvent einer Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens
                     zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten.
                  

               

               
                     § 5 
Kirchenamt
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und UEK dient das Kirchenamt der EKD in Hannover-Herrenhausen.  2 In Angelegenheiten der UEK ist das Kirchenamt an deren Recht sowie an die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Zum gemeinsamen evangelischen Handeln ist das Kirchenamt nach fachlichen Gesichtspunkten in Abteilungen gegliedert.  2 Die in den Abteilungen tätigen Mitarbeitenden, denen die Wahrnehmung von Angelegenheiten der UEK übertragen wird, wirken insoweit
                     in einem Amtsbereich zusammen.  3 Der Amtsbereich führt die Bezeichnung „Amtsbereich der UEK im Kirchenamt der EKD“ (Amtsbereich der UEK).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Der Amtsbereich der UEK erfüllt die Aufgaben, die ihm von den Organen der UEK zugewiesen werden.  2 Insoweit handelt er nach außen für die UEK.  3 Die UEK entscheidet über seine personelle und sachliche Ausstattung.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin des Kirchenamtes leitet den Amtsbereich der UEK.  2 Er oder sie führt die Geschäfte der UEK.  3 Insoweit ist er oder sie nur den Organen der UEK gegenüber verantwortlich.  4 Seine oder ihre Bestellung sowie die des Vertreters oder der Vertreterin in der Leitung des Amtsbereiches der UEK erfolgt
                     im Einvernehmen mit der UEK.  5 EKD und UEK werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Amtsleitungskonferenz besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin des Kirchenamtes und den Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen.
                      2 Sie bringt das gemeinsame evangelische Handeln zum Ausdruck, auch in der Behandlung bekenntnisbezogener Fragestellungen.  3 Die Amtsleitungskonferenz koordiniert auf der Basis der von den Organen gesetzten Prioritäten die grundlegenden Anliegen und
                     Zielsetzungen der EKD, der UEK und der VELKD (Themensteuerung) und ist zuständig für die Weiterentwicklung der Kultur der
                     Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen evangelischen Handelns.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die Leiter und Leiterinnen der Abteilungen bilden das Kollegium.  2 Dieses leitet das gesamte Kirchenamt fachbezogen unter Berücksichtigung der Belange der Amtsbereiche.  3 Es kann Grundsätze und Richtlinien für die Arbeit in den Abteilungen aufstellen.  4 Es wirkt an der mittelfristigen Strategieentwicklung des gesamten Kirchenamtes und an der Gesamtstrategie gemeinsamen evangelischen
                     Handelns mit.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                         Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die dem Amtsbereich der UEK besonders
                     zugeordnet sind, erfolgen im Zusammenwirken mit den Organen der UEK.
                  

                  
                        (
                        8
                        )
                          1 Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geregelt.  2 Soweit hiervon die Aufgaben und Diskurse der UEK betroffen sind, bedürfen sie der Zustimmung der UEK. 
                  

               

               
                     § 6 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der UEK
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der UEK ist die EKD.  2 Sie stellt diese Personen im Einvernehmen mit der UEK ein.  3 EKD und UEK werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes führt die Dienstaufsicht über alle im Amtsbereich der UEK tätigen Mitarbeiter
                     und Mitarbeiterinnen.  2 Die Fachaufsicht wird gemäß den durch die Gliederung des Kirchenamts in Abteilungen gegebenen Zuständigkeiten ausgeübt; soweit
                     Belange der UEK berührt sind, ist das Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereiches der UEK erforderlich.
                      3 Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     geregelt.  4 § 5 Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend.
                  

               

               
                     § 7 
Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     

                  

                  Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und UEK, die Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern
                     soweit möglich gemeinsam zu nutzen und ihre ständige Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer
                     Zusammenführung zu prüfen.
                  

               

               
                     § 8 
Rechtswesen
                     

                  

                   1 Die in der UEK erreichte Rechtseinheit bleibt gewahrt.  2 Die Vertragsschließenden werden das Rechtswesen, insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheitlichen.
                      3 Die UEK wird vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen, ob eine gesamtkirchliche Regelung durch die EKD angezeigt
                     ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD Fühlung aufnehmen.
                  

               

               
                     § 9 
Grundsatz der Ökumenearbeit
                     

                  

                  Die EKD nimmt im Auftrag der UEK deren ökumenische Beziehungen wahr.

               

               
                     § 10 
Finanzierung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         EKD und UEK tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die UEK trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamtes.  2 Dies sind insbesondere die Personal- und Sachkosten für den Amtsbereich der UEK sowie für die von der UEK in Anspruch genommenen
                     Dienste.  3 Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt.
                  

               

               
                     § 11 
Freundschaftsklausel
                     

                  

                   1 Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit
                     des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  2 Die Vertragsschließenden verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck entsprechen.
                      3 Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages
                     in freundschaftlicher Weise beseitigen.
                  

               

               
                     § 12 
Überprüfung
                     

                  

                  Der Vertrag soll nach einem Zeitraum von fünf Jahren überprüft werden.

               

               
                     § 13 
Inkrafttreten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft.1  2 Die Vertragsschließenden sind sich einig, dass aufgrund des Vertrages Änderungen der Grundordnungen der EKD und der UEK erforderlich
                     sind.  3 Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige Änderung der gesetzlichen Regelungen hinwirken.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der
                     Synode hat.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Das Datum bezieht sich auf das Inkrafttreten der ursprünglichen Fassung.

         

      

   
      

      
         Verordnung zur Agende
„Berufung – Einführung –Verabschiedung“
         

      

      
         Vom 27. Juni 2012

      

      
         (ABl. EKD 2012 S. 198)
         

      

      Änderungen in der Reihenfolge der Änderungsgesetze:
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Gesetz

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle
ABl. EKD
                     

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     1. VO zur Änderung1  
                     

                  
                  	
                     9.11.2013

                  
                  	
                     2014 S. 33

                  
                  	
                     § 1
§ 3 Abs. 2


                  
               

            
         

      

      Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) hat gemäß Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 der Grundordnung der UEK die folgende Verordnung beschlossen:
         

         
                     § 1

                  

                  Die Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ tritt in der von der Vollkonferenz der UEK am 8. November 2011 beschlossenen
                     Fassung (ABl. EKD S. 351) mit der vom Präsidium am 21. März 2012 beschlossenen Maßgabe zur Revision der Ordnung zur gemeinsamen Verpflichtung der
                     Synodalen und der Mitglieder der Vollkonferenz an die Stelle des Zweiten Teils der von der Synode der Evangelischen Kirche
                     der Union am 27. Juni 1963 beschlossenen und durch die Verordnung des Rates der Evangelischen Kirche der Union vom 4. September
                     1963 (ABl.EKD S. 611) in Kraft gesetzten „Agende der Evangelischen Kirche der Union II. Teil“ (d.h. II. Band), mehrfach revidiert
                     und zuletzt geändert durch die 6. Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band (Zweiter
                     Teil) vom 4. Oktober 2000 (ABl. EKD 2001 S. 206) (Gottesdienstordnungen für Ordination, Einführung, Bevollmächtigung und Vorstellung),
                     mit Ausnahme des Abschnitts „Einweihungen“. 
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die Mitgliedskirchen beschließen über die Einführung der Agende „Berufung – Einführung – Verabschiedung“ nach ihrem Recht.
                     
                  

               

               
                     § 3

                  

                  (1) Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft.

                  (2) Gleichzeitig treten folgende Verordnungen außer Kraft:

                  
                     
                        	
                            Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil vom 5. September 1972 (ABl. EKD S. 682);
                              
                           

                        

                        	
                            Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Teil, Gottesdienstordnungen für Einführung, Bevollmächtigung
                              und Vorstellung vom 1. Februar 1977 (ABl. EKD S. 218);
                           

                        

                        	
                            Dritte Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2. Teil, Gottesdienstordnungen für
                              Ordination, Einführung, Bevollmächtigung und Vorstellung vom 4. Dezember 1979 (ABl. EKD 1980 S. 87);
                           

                        

                        	
                            Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band, 2. Teil vom 5. Oktober 1988 (ABl. EKD S.
                              382);
                           

                        

                        	
                            5. Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band vom 5. Februar 1997 (ABl. EKD S. 199);

                        

                        	
                            6. Verordnung zur Änderung der Agende der Evangelischen Kirche der Union, II. Band vom 4. Oktober 2000 (ABl. EKD 2001 S.
                              206).
                           

                        

                     

                  

               

            

         

      

      

      1
            Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft. 

         

      

   
      

      
         Ordnung der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin (DomO)

      

      
         Vom 10. Dezember 2014

      

      
         (ABl. EKD 2015 S. 127)
         

      

      
         zuletzt geändert am 5. September 2019 (ABl. EKD S. 247, Berichtigung 2020 S. 25) 
         

      

      
         
            
               
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle
ABl. EKD 
                     

                  
                  	
                     Paragrafen

                  
                  	
                     Änderungen

                  
               

            
            
               
                  	
                     1

                  
                  	
                     1. VO zur Änderung1

                  
                  	
                     5.9.2019

                  
                  	
                     2019 S. 247

                  
                  	
                     § 4 bis § 10

                  
                  	
                     div. Bezeichnungen

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     Berichtigung2

                  
                  	
                     15.1.2020

                  
                  	
                     2020 S. 25

                  
                  	
                     § 2 

                  
                  	
                     Im Satz(Datumsangabe neu 

                  
               

            
         
Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland hat gemäß Artikel 1 des Kirchengesetzes betreffend die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin vom 8. November 2014 folgende Ordnung beschlossen:
      

      
                     Präambel

                  

                   1 Die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin hat aufgrund ihrer Geschichte gesamtkirchliche Bedeutung.  2 Der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) kommen als Rechtsnachfolgerin der Evangelischen
                     Kirche der Altpreußischen Union und der Evangelischen Kirche der Union Rechte und Pflichten in Bezug auf die Oberpfarr- und
                     Domkirche zu Berlin zu.  3 Unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO),
                     die an der Rechtsnachfolge in die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union partizipiert, legt die UEK in dieser Ordnung
                     die Rechtsverhältnisse der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin fest.
                  

               

               
                     § 1 
Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin
                     

                  

                  „Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin“ im Sinne dieser Ordnung sind:

                  
                     
                        	
                           das am Lustgarten in Berlin-Mitte stehende, für die evangelische Christenheit in Deutschland im Ganzen bedeutsame Kirchengebäude,
                              das mit der Grablege der Hohenzollern zugleich ein nationales Denkmal darstellt (Berliner Dom), und
                           

                        

                        	
                           die in diesem Gebäude beheimatete Kirchengemeinde (Berliner Domgemeinde).

                        

                     

                  

               

               
                     § 2
Grundsätzliche Zuständigkeiten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Auf die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin findet das in der EKBO geltende Recht Anwendung, sofern sich aus den nachfolgenden
                     Bestimmungen nichts anderes ergibt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Aufgaben und Zuständigkeiten der EKBO werden unabhängig von Absatz 1 vom Konsistorium wahrgenommen, sofern sich aus den
                     nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Aufsicht über die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin übt das Konsistorium der EKBO in Abstimmung mit der UEK aus, sofern
                     sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Im Falle eines Konflikts zwischen der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin und der EKBO ist die UEK hinzuzuziehen. 
                  

               

               
                     § 3
Berliner Domgemeinde
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Berliner Domgemeinde ist eine Personalgemeinde der EKBO. Sie gehört zum Evangelischen Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte.
                     § 2 Absatz 2 bleibt unberührt.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Berliner Domgemeinde besteht aus: 
                  

                  
                     
                        	
                           den der EKBO angehörenden Gemeindegliedern, die ihre Zugehörigkeit zur Berliner Domgemeinde von ihren Vorfahren übernommen
                              haben und in der Kartei der Berliner Domgemeindeglieder als solche geführt werden,
                           

                        

                        	
                           den der EKBO angehörenden Gemeindegliedern, die auf ihren Antrag durch Beschluss des Domkirchenkollegiums in die Berliner
                              Domgemeinde aufgenommen werden, nachdem ein Gespräch mit den Aufzunehmenden ihre Bereitschaft ergeben hat, sich am Gemeindeleben
                              der Berliner Domgemeinde zu beteiligen; die bisherige Kirchengemeinde ist von der Aufnahme in die Berliner Domgemeinde zu
                              unterrichten,
                           

                        

                        	
                           den beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin und ihren zum Haushalt gehörenden
                              Familienangehörigen, sofern sie nicht ausdrücklich erklären, dass sie ihrer bisherigen jeweiligen Kirchengemeinde weiterhin
                              oder künftig einer anderen Kirchengemeinde angehören wollen.
                           

                        

                     

                  

                  
                        (
                        3
                        )
                          1 Die Zugehörigkeit zur Berliner Domgemeinde setzt voraus, dass eine regelmäßige Teilnahme am Leben der Gemeinde möglich ist.
                      2 Unter dieser Voraussetzung ist auch die Zugehörigkeit von evangelischen Gemeindegliedern zur Berliner Domgemeinde zulässig,
                     die im Randgebiet von Berlin wohnen.  3 Verzieht ein Mitglied der Berliner Domgemeinde auf Dauer aus dem Stadtgebiet von Berlin oder von seinem Wohnsitz im Randgebiet,
                     aufgrund dessen seine Zugehörigkeit zur Berliner Domgemeinde beschlossen wurde, so scheidet es aus der Berliner Domgemeinde
                     aus, es sei denn, dass das Domkirchenkollegium auf begründeten Antrag die weitere Zugehörigkeit zur Berliner Domgemeinde feststellt.
                      4 Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach dem Wechsel des Wohnsitzes zu stellen.  5 Wer aus der Berliner Domgemeinde ausscheiden und die Mitgliedschaft zu einer anderen Kirchengemeinde begründen will, hat dem
                     Domkirchenkollegium die Aufnahme in die neue Kirchengemeinde anzuzeigen.  6 Das Ausscheiden aus der Berliner Domgemeinde wird einen Monat nach Eingang der schriftlichen Anzeige beim Domkirchenkollegium
                     wirksam.
                  

               

               
                     § 4
Domkirchenkollegium
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Das Domkirchenkollegium nimmt die Aufgaben des Gemeindekirchenrates nach der Grundordnung der EKBO wahr.  2 Die Vorschriften der EKBO für den Gemeindekirchenrat gelten sinngemäß, soweit nichts Abweichendes geregelt ist. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Dem Domkirchenkollegium gehören an:
                  

                  
                     
                        	
                           die Inhaberinnen und Inhaber von Dompredigerstellen,

                        

                        	
                           acht von der Berliner Domgemeinde nach den Bestimmungen für die Ältestenwahl zu wählende Domkirchenrätinnen oder Domkirchenräte,

                        

                        	
                           zwei Domkirchenrätinnen oder Domkirchenräte, die vom Präsidium der UEK bestimmt werden; sie müssen die Befähigung zum Ältestenamt
                              haben und sollen auf Vorschlag des Senats von Berlin und der Bundesregierung bestellt werden,
                           

                        

                        	
                           eine Domkirchenrätin oder ein Domkirchenrat, die oder der von der Kirchenleitung der EKBO bestimmt wird,

                        

                        	
                           eine oder ein vom Amtsbereich der UEK im Kirchenamt der EKD bestimmte(r) Vertreterin oder Vertreter.

                        

                     

                  

                   2 Für die Mitglieder zu Nummern 3 bis 5 kann eine Stellvertretung vorgesehen werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Amtszeit der Mitglieder zu Absatz 2 Nummer 2 richtet sich nach den Bestimmungen der EKBO. 
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Die Dauer der Amtszeit der Mitglieder zu Absatz 2 Nummern 3 bis 5 entspricht der der Mitglieder zu Absatz 2 Nummer 2.  2 Im Einzelfall kann die Amtszeit vom Senat von Berlin, von der Bundesregierung sowie von der Kirchenleitung der EKBO und dem
                     Amtsbereich der UEK für das jeweils zu benennende Mitglied auf den Zeitraum bis zur Einführung der nächsten turnusmäßig gewählten
                     Mitglieder des Domkirchenkollegiums verkürzt werden.  3 Wird eines der Mitglieder zu Absatz 2 Nummern 3 bis 5 nicht zum Beginn einer allgemeinen Amtszeit bestimmt, so ist seine Amtszeit
                     so festzulegen, dass sie mit dem Ende einer turnusmäßigen Amtszeit endet.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die oder der Vorsitzende, im Verhinderungsfalle eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter, vertritt die Oberpfarr- und
                     Domkirche zu Berlin im Rechtsverkehr.  2 Abweichend von Artikel 22 Absatz 1 Satz 1 der Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
                     kann das Domkirchenkollegium neben einer Dompredigerin oder einem Domprediger als Erster Stellvertreterin oder Erstem Stellvertreter
                     eine Zweite Stellvertreterin oder einen Zweiten Stellvertreter der oder des Vorsitzenden wählen.  3 Ist die oder der Vorsitzende des Domkirchenkollegiums ordinierte Theologin oder ordinierter Theologe, so muss die Zweite Stellvertreterin
                     oder der Zweite Stellvertreter Nichttheologin oder Nichttheologe sein.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Sitz und Stimme im Domkirchenkollegium von Pfarrerinnen und Pfarrern, die an den Berliner Dom zum Dienst abgeordnet oder
                     entsprechend beauftragt sind, oder von Inhaberinnen und Inhabern sonstiger am Berliner Dom eingerichteter Pfarrstellen (§ 7 Abs. 6), die keine Dompredigerinnen oder Domprediger sind, bestimmen sich nach dem jeweils geltenden Recht in der EKBO.
                  

               

               
                     § 5
Haushaltswesen; Geschäftsordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Der Amtsbereich der UEK führt die Aufsicht über das Finanz- und Rechnungswesen der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin.  2 Es legt in Ausübung dieser Aufsicht die Grundsätze des Rechnungswesens der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin fest.  3 Der Amtsbereich der UEK kann die Anwendung eines vom Rechnungswesen der EKBO abweichenden kirchlichen Rechnungswesens gestatten.
                     
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Das Domkirchenkollegium stellt den Wirtschaftsplan für die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin auf und erstellt den Jahresabschluss.
                     
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Beschlüsse des Domkirchenkollegiums über Grundsatzfragen des Finanz- und Rechnungswesens, über den Wirtschaftsplan, den Jahresabschluss
                     der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin, Entscheidungen in grundsätzlichen Angelegenheiten der Bewirtschaftung sowie ein Nachtragswirtschaftsplan
                     bedürfen der Genehmigung durch den Amtsbereich der UEK.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Das Domkirchenkollegium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmigung durch den Amtsbereich der UEK bedarf.
                  

               

               
                     § 6
Geschäftsführung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Für die laufenden Verwaltungsgeschäfte richtet das Domkirchenkollegium eine Geschäftsführung ein und bestimmt deren Leitung
                     im Einvernehmen mit dem Amtsbereich der UEK.  2 Die Leitung der Geschäftsführung ist Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Ausnahme der Dompredigerinnen
                     und Domprediger, soweit die Dienstaufsicht nicht durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Domkirchenkollegiums wahrgenommen
                     wird.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Geschäftsführung ist an den Wirtschaftsplan der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin gebunden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Leitung der Geschäftsführung ist zu den Sitzungen des Domkirchenkollegiums einzuladen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Näheres zu den Aufgaben der Geschäftsführung wird durch die Geschäftsordnung nach § 5 Absatz 4 der Ordnung der Oberpfarr-
                     und Domkirche zu Berlin geregelt.
                  

               

               
                     § 7
Dompredigerinnen und Domprediger; sonstige Pfarrstellen am Berliner Dom
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Über die Errichtung und Aufhebung von Dompredigerstellen beschließt das Domkirchenkollegium mit Genehmigung des Amtsbereichs
                     der UEK.  2 Letzteres stellt zuvor das Einvernehmen mit dem Konsistorium der EKBO her.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Die Dompredigerinnen und Domprediger werden durch das Domkirchenkollegium nach den für die Pfarrwahl durch den Gemeindekirchenrat
                     geltenden Bestimmungen der EKBO gewählt.  2 Die der EKBO nach dem Kirchengesetz über die Besetzung von Pfarrstellen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
                     Oberlausitz vom 29. Oktober 2011 (KABl. S. 193) auf Kreiskirchen- und Landeskirchenebene zukommenden Rechte und Pflichten bei der Besetzung der
                     Dompredigerstellen nimmt davon abweichend der Amtsbereich der UEK wahr.  3 Der Amtsbereich der UEK setzt sich bei der Wahrnehmung dieser Rechte mit dem Konsistorium der EKBO in Verbindung, um zu klären,
                     ob dieses Bedenken gegen eine Bewerbung geltend macht.  4 Bewerberinnen und Bewerber müssen in einem Pfarrdienstverhältnis zu einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland
                     (EKD) stehen.  5 Das Grunddienstverhältnis bleibt während der Tätigkeit als Dompredigerin oder Domprediger bestehen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Einführung der Dompredigerinnen und Domprediger obliegt der Leiterin oder dem Leiter oder einem anderen ordinierten Mitglied
                     des Amtsbereichs der UEK. Der Amtsbereich der UEK kann auch die Generalsuperintendentin oder den Generalsuperintendenten von
                     Berlin um die Einführung bitten.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         Die Dienstaufsicht über die Dompredigerinnen und Domprediger übt der Amtsbereich der UEK aus.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Die Visitation richtet sich nach den Regelungen der EKBO für die Visitation von landeskirchlichen Einrichtungen, Werken und
                     Verbänden (Bischofsvisitation) (§ 14 des Kirchengesetzes über die Ordnung der Visitation in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
                     Oberlausitz vom 15. November 2008 (KABl. S. 199) (Visitationsordnung)).  2 Der Amtsbereich der UEK entsendet mindestens ein Mitglied in die nach § 14 Absatz 1 Satz 2 der Visitationsordnung zu berufende Visitationskommission. 
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                          1 Die sonstige Abordnung oder Beauftragung von Inhaberinnen und Inhabern anderer Pfarrstellen zum Dienst an die Oberpfarr- und
                     Domkirche zu Berlin sowie die Errichtung sonstiger Pfarrstellen an der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin bedürfen der Genehmigung
                     durch den Amtsbereich der UEK.  2 Die EKBO nimmt ihre diesbezüglichen Rechte in Abstimmung mit dem Amtsbereich der UEK wahr.
                  

               

               
                     § 8
Predigtrecht; ius liturgicum
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die oder der Vorsitzende des Präsidiums, die Leiterin oder der Leiter des Amtsbereichs der UEK, die oder der Vorsitzende
                     des Rates der EKD sowie die Bischöfin oder der Bischof der EKBO haben, sofern sie ordiniert sind, das Recht, in einem mit
                     den Dompredigerinnen und Dompredigern zu verabredenden Turnus im Berliner Dom zu predigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 An der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin werden die ihr geschichtlich zugewachsenen lutherischen, reformierten und unierten
                     Gottesdiensttraditionen gepflegt.  2 Die Zuständigkeit für die Ordnung des Gottesdienstes liegt beim Domkirchenkollegium im Rahmen der Ordnungen der EKBO.  3 Beschlüsse über grundlegende Änderungen der Ordnung des Gottesdienstes bedürfen des Einvernehmens mit dem Amtsbereich der
                     UEK.
                  

               

               
                     § 9
Domgebäude; Nutzung; Unterhaltung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Der Berliner Dom ist eine Stätte des Gottesdienstes. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Der Berliner Dom dient als ein Gebäude von übergemeindlicher Bedeutung vielfältigen kirchlichen Aufgaben.  2 Er ist insbesondere dem Leben der Berliner Domgemeinde gewidmet.  3 Der Berliner Dom dient zugleich übergemeindlichen geistlichen Aufgaben und als kulturelles Zentrum in der Mitte Berlins, in
                     dem ausgewählte kulturelle Veranstaltungen durchgeführt werden, die nicht im Widerspruch zu dem kirchlichen Charakter des
                     Gebäudes stehen dürfen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         Die Berliner Domgemeinde ist gehalten, den Berliner Dom für kirchliche Veranstaltungen der EKD, der UEK und der EKBO unter
                     angemessener Berücksichtigung der organisatorischen und finanziellen Situation der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin zur
                     Verfügung zu stellen.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                          1 Das Domkirchenkollegium stellt Grundsätze für die Nutzung des Berliner Doms durch nichtgemeindliche Einrichtungen auf.  2 Diese bedürfen der Genehmigung durch den Amtsbereich der UEK.  3 Die dauernde Nutzung des Berliner Doms durch nichtgemeindliche Einrichtungen bedarf der Genehmigung durch den Amtsbereich
                     der UEK.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                          1 Es sind die äußeren Voraussetzungen dafür zu schaffen und zu erhalten, dass die Berliner Domgemeinde ihre Aufgaben erfüllen
                     kann.  2 Der Berliner Dom einschließlich der Hohenzollerngruft ist – unbeschadet der staatlichen Baulastverpflichtung – zu unterhalten
                     und zu pflegen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         Zum Erhalt des Berliner Domes als Gottesdienstgebäude und zur Finanzierung der kirchlichen Aufgaben am Berliner Dom kann
                     von Besucherinnen und Besuchern ein „Domgeld“ erhoben werden, soweit diese nicht gottesdienstliche Veranstaltungen besuchen.
                  

               

               
                     § 10
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin werden nach Maßgabe des Stellenplans angestellt.
                     § 7 bleibt unberührt. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Die Errichtung von Kirchenbeamtenstellen bedarf des Einvernehmens mit dem Amtsbereich der UEK und dem Konsistorium der EKBO.
                  

               

               
                     § 11
Zweckbestimmung im Sinne der Abgabenordnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                          1 Im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung dient die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin als Kirche
                     ausschließlich und unmittelbar kirchlichen und gemeinnützigen Zwecken.  2 Sie ist selbstlos tätig.  3 Ihr Zweck ist die Förderung kirchlicher sowie kultureller Zwecke (Kunst, Pflege und Erhaltung von Kulturwerten, Denkmalpflege).
                      4 Zur Verwirklichung ihres Zwecks können für Besuche mit Ausnahme des Besuchs gottesdienstlicher Veranstaltungen das „Domgeld“
                     (§ 9 Abs. 6) sowie Eintrittsgelder für nichtgottesdienstliche Veranstaltungen, insbesondere für Führungen und Konzerte, erhoben werden.
                      5 Die Mittel der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin dürfen ausschließlich für die genannten Zwecke verwendet werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
                     hohe Vergütungen begünstigt werden.
                  

               

               
                     § 12
Änderungen; Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                   1 Änderungen dieser Ordnung bedürfen der vorherigen Herstellung des Einvernehmens mit dem Konsistorium der EKBO.  2 Das Domkirchenkollegium ist anzuhören.
                  

               

               
                     § 13
Inkrafttreten
                     

                  

                  Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Ordnung der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin
                     in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2009 (ABI. EKD S. 260), geändert am 8. November 2011 (ABl. EKD S. 355) und am 6. Dezember 2013 (ABl. EKD 2014 S. 182), außer Kraft.
                  

               

            

         

      

      

      1
            Inkrafttreten am 5. September 2019

         

      

      2
            Inkrafttreten am 15. September 2019

         

      

   
      

      
         Kirchengesetz betreffend die Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin

      

      
         Vom 8. November 2014

      

      
         (ABl. EKD 2015 S. 16)
         

      

      
         
            
               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      Die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) beschließt gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nr. 4 Satz 1;  Artikel 5 Absatz 1; Artikel 6 Absatz 1  der Grundordnung der UEK:
      

      
                      Artikel 1

                  

                  Das Präsidium der Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) wird ermächtigt, die die UEK
                     betreffenden Verhältnisse der Oberpfarr- und Domkirche zu Berlin zu ordnen. 
                  

               

               
                     Artikel 2

                  

                   1 Dieses Kirchengesetz tritt am 9. November 2014 in Kraft.  2 Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz betreffend die Domgemeinde zu Berlin vom 8. März 1930 (Kirchliches Gesetz- und Verordnungs-Blatt
                     der Evangelischen Kirche der altpreußischen Union 1930, Nr. 9, S. 147) außer Kraft. 
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verordnung 
über die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen und Pfarrer 
(Pfarrdienstwohnungsverordnung – PfDWVO)
         

      

      
         Vom 9. September 1998

      

      
         (ABl. EKD S. 458)
         

      

      Änderungen in der Reihenfolge der Änderungsgesetze:
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd. Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Gesetz

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle
ABl. EKD 
                     

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                     1 

                  
                  	
                     VO z. Änd. des Begriffs
„Erziehungsurlaub“ 
                     

                  
                  	
                     5.4.2001

                  
                  	
                     2001 S. 253

                  
                  	
                     § 6 Abs. 4 

                  
               

               
                  	
                     2

                  
                  	
                     3. VO z. Änd. d. Bes.- u. VersR

                  
                  	
                     28.11.2001

                  
                  	
                     2002 S. 9 

                  
                  	
                     § 6 Abs. 3 

                  
               

               
                  	
                     3

                  
                  	
                     6. VO z. Änd. d. Bes.- u. VersR

                  
                  	
                     30.11.2005

                  
                  	
                     2005 S. 575

                  
                  	
                     § 9 

                  
               

            
         

      

      

      Der Rat der Evangelischen Kirche der Union hat aufgrund von Artikel 15 Absatz 3 der Ordnung der Evangelischen Kirche der Union sowie § 47 des Pfarrdienstgesetzes und §§ 3 und 13 der Pfarrbesoldungsordnung folgende Verordnung beschlossen:
      

      
                     § 1
Geltungsbereich
                     

                  

                  Diese Verordnung regelt die Voraussetzungen für die Zuweisung von Dienstwohnungen sowie die Einzelheiten der Begründung, des
                     Inhalts und der Beendigung der Dienstwohnungsverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit oder im Probedienst
                     (Entsendungsdienst).
                  

               

               
                     § 2
Begriff und Gestellung der Dienstwohnung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Dienstwohnungen sind Wohnungen oder einzelne Wohnräume, die ausdrücklich als Dienstwohnungen bestimmt sind und Pfarrerinnen
                     und Pfarrern zugewiesen werden.  2 Das Dienstwohnungsverhältnis ist öffentlich-rechtlicher Natur.  3 Ein Mietvertrag ist nicht abzuschließen.  4 Die Einziehung einer Dienstwohnung oder von Teilen einer Dienstwohnung ist mit Zustimmung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes)
                     zulässig.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit, die eine Gemeindepfarrstelle innehaben oder verwalten, wird in der Regel von der
                     Anstellungskörperschaft (§ 24 Abs. 3 PfDG) eine Dienstwohnung zugewiesen.  2 Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrern auf Lebenszeit, die eine andere Pfarrstelle innehaben oder verwalten, kann von der Anstellungskörperschaft
                     eine Dienstwohnung zugewiesen werden, wenn ihre Anwesenheit oder Einsatzbereitschaft an der Dienststätte aus dienstlichen
                     Gründen erforderlich ist und sie deshalb in unmittelbarer Nähe der Dienststätte wohnen müssen.  2 Die Zuweisung bedarf der Zustimmung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes).
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                        Pfarrerinnen und Pfarrern im Probedienst (Entsendungsdienst) kann eine Dienstwohnung zugewiesen werden.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Steht neben der Pfarrerin oder dem Pfarrer auch der Ehepartner oder die Ehepartnerin in einem Pfarrdienstverhältnis, wird
                     den Eheleuten gemeinsam eine Dienstwohnung zugewiesen.  2 In besonders gelagerten Fällen kann das Konsistorium (Landeskirchenamt) Ausnahmen zulassen.  3 Eine gemeinsame Dienstwohnung gilt als jedem der beiden Eheleute zur Hälfte zugewiesen.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, die ihnen zugewiesene Dienstwohnung zu beziehen (§ 47 Abs. 2 PfDG).  2 Das Konsistorium (Landeskirchenamt) kann Ausnahmen hiervon zulassen.
                  

               

               
                     § 3
Angemessenheit
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Lage, Größe und Ausstattung der Dienstwohnung sollen den dienstlichen Notwendigkeiten, der Amtsstellung und den örtlichen
                     Verhältnissen entsprechen.  2 Die geltenden Pfarrhausvorschriften sind zu beachten.  3 Ein Anspruch auf eine bestimmte Lage, Größe oder Ausstattung der Dienstwohnung besteht nicht.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist eine Dienstwohnung nach der Anzahl der Zimmer unter Berücksichtigung der Familienangehörigen so groß, dass der Umfang
                     einer angemessenen Dienstwohnung überschritten wird, so kann der Umfang der Dienstwohnung auf Antrag der Pfarrerin oder des
                     Pfarrers verringert werden.  2 Nicht zugewiesener Raum darf von der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht genutzt werden; er kann einer anderweitigen Verwendung
                     zugeführt werden.
                  

               

               
                     § 4
Zuweisung, Dauer des Dienstwohnungsverhältnisses
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft weist die Dienstwohnung schriftlich zu.  2 In der Zuweisungsverfügung wird die Wohnung nach Lage und Größe beschrieben und der Beginn des Dienstwohnungsverhältnisses
                     festgestellt.  3 Über die Übergabe der Dienstwohnung ist eine Niederschrift anzufertigen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Das Dienstwohnungsverhältnis beginnt in der Regel mit dem Tage des Dienstbeginns in der Pfarrstelle.  2 Steht die Dienstwohnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung oder ist aus anderen Gründen ein früherer oder späterer
                     Bezug notwendig, beginnt das Dienstwohnungsverhältnis mit dem Tag, der in der Zuweisungsverfügung festgelegt ist.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                        Das Dienstwohnungsverhältnis endet
                     
                        	
                           mit dem Ausscheiden aus der Pfarrstelle,

                        

                        	
                           mit der Beendigung des Dienstes bei der Anstellungskörperschaft,

                        

                        	
                           mit dem Zeitpunkt, zu dem der Pfarrerin oder dem Pfarrer das Verlassen der Dienstwohnung gestattet worden ist,

                        

                        	
                           mit der Aufhebung der Zuweisung der Dienstwohnung.

                        

                     

                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Für die Räumung der Dienstwohnung ist in den Fällen des Absatz 3 Nr. 1, 2 und 4 eine angemessene Frist zu gewähren.  2 In der Regel ist eine Frist von bis zu drei Monaten angemessen.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Beim Tod der Pfarrerin oder des Pfarrers ist den Angehörigen, die die Wohnung mitbewohnen, eine Räumungsfrist von drei Monaten
                     nach Ablauf des Sterbemonats zu gewähren.  2 Sind solche Angehörigen nicht vorhanden, ist den Erben eine dreißigtägige Räumungsfrist zu gewähren.
                  

                  
                        (
                        6
                        )
                         1 In der Zeit der vorübergehenden weiteren Nutzung sind ein monatliches Nutzungsentgelt und die übrigen in dieser Verordnung
                     festgelegten Kosten zu zahlen.  2 Das Nutzungsentgelt bemisst sich in den Fällen der Absätze 3 und 4 nach der letzten Dienstwohnungsvergütung gemäß § 6.  3 Verzögert sich die Räumung der Dienstwohnung darüber hinaus, wird dem Nutzungsentgelt für die weitere Zeit statt der Dienstwohnungsvergütung
                     der örtliche Mietwert zugrunde gelegt.
                  

                  
                        (
                        7
                        )
                        Die Dienstwohnung ist bei ihrer Räumung in einwandfreiem Zustand zurückzugeben.
                  

               

               
                     § 5
Nutzung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Dienstwohnung ist grundsätzlich nur zu Wohnzwecken zu nutzen.  2 Sie ist schonend und pfleglich zu behandeln.  3 In der Dienstwohnung darf ein Gewerbe oder ein anderer als ein kirchlicher Beruf nur mit Einwilligung des Konsistoriums (Landeskirchenamtes)
                     ausgeübt werden.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer kann neben dem Ehepartner oder der Ehepartnerin und den Kindern weitere Personen in die Wohnung
                     aufnehmen, wenn sie oder er zu deren Unterstützung rechtlich oder sittlich verpflichtet ist und der Aufnahme dieser Personen
                     nicht besondere Gründe entgegenstehen.  2 Die Aufnahme sonstiger Personen kann ausnahmsweise gestattet werden.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat die Zugangswege und die an das Dienstwohnungsgrundstück angrenzenden Fußgängerflächen sauber
                     zu halten und auf die Verkehrssicherheit zu achten, insbesondere Schnee zu räumen und bei Glätte zu streuen.  2 Bei Gebäuden mit mehreren Dienstwohnungen oder sonstigen Wohnungen richten sich die Pflichten gemäß Satz 1 nach den für das Gebäude festgelegten Grundsätzen.
                  

               

               
                     § 6
Dienstwohnungsvergütung
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die Dienstwohnung wird der Pfarrerin oder dem Pfarrer eine Dienstwohnungsvergütung auf die Dienstbezüge angerechnet.  2 Bei einer gemeinsamen Dienstwohnung wird jedem der Eheleute die halbe Dienstwohnungsvergütung angerechnet.  3 Die Sätze 1 und 2 gelten auch, solange von der Pfarrerin oder dem Pfarrer, bei einer gemeinsamen Dienstwohnung von den Eheleuten, die Annahme
                     und Nutzung der Dienstwohnung verweigert wird, ohne dass eine Ausnahme nach § 2 Absatz 5 zugelassen ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Dienstwohnungsvergütung bemisst sich nach dem örtlichen Mietwert.  2 Der örtliche Mietwert ist bei jeder Neuzuweisung der Dienstwohnung zu überprüfen und festzusetzen; er ist ferner mindestens
                     alle drei Jahre zu überprüfen und, sofern sich eine Änderung ergibt, zum Beginn des nächsten Kalendermonats neu festzusetzen.
                      3 Besteht eine Vereinbarung mit der staatlichen Finanzverwaltung über die steuerliche Bewertung der Dienstwohnung, ist der auf
                     der Grundlage dieser Vereinbarung ermittelte Mietwert zugrunde zu legen.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Die Dienstwohnungsvergütung darf 20% des Bruttodienstbezuges der Pfarrerin oder des Pfarrers nicht übersteigen.  2 Erhält auch der Ehepartner der Pfarrerin oder die Ehepartnerin des Pfarrers Bezüge aus einem Dienstverhältnis als Pfarrer
                     oder Pfarrerin und bewohnen beide Eheleute dieselbe Dienstwohnung, so darf die Dienstwohnungsvergütung 20% der gemeinsamen Bruttodienstbezüge der Eheleute nicht übersteigen.  3 In besonders begründeten Fällen können die Gliedkirchen einen niedrigeren Prozentsatz als nach Satz 1 und 2 festsetzen, der jedoch 15% nicht unterschreiten darf.  4 Bruttodienstbezug ist die Summe aus dem Grundgehalt, den Zulagen (einschließlich Ausgleichs- und Überleitungszulagen) und
                     der Stufe 1 des Familienzuschlages.  5 Bei einem privatrechtlichen Dienstverhältnis der Pfarrerin oder des Pfarrers gilt eine von den Bestimmungen der Pfarrbesoldungsordnung
                     abweichend vereinbarte Vergütung als Bruttodienstbezug.  6 Dabei bleiben Kinderanteile des Familienzuschlages oder ihnen entsprechende Leistungen unberücksichtigt.  7 Während eines Altersteildienstes erhöht sich der Bruttodienstbezug um den Altersteildienstzuschlag.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Während der Elternzeit, einer anderen Freistellung oder einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge ist die Dienstwohnungsvergütung
                     nach den Absätzen 1 bis 4 zu entrichten.  2 Dabei wird der Bruttodienstbezug im Sinne des Absatz 3 für den letzten vollen Kalendermonat vor dem Beginn der Elternzeit, der anderen Freistellung oder der Beurlaubung zugrunde
                     gelegt; dieser Bruttodienstbezug erhöht sich bei künftigen Gehaltsanhebungen in gleichem prozentualen Umfang wie die Pfarrbesoldung.
                      3 Hat die Elternzeit vor dem 1. Januar 1999 begonnen, gilt für die vor dem 1. Januar 1999 festgelegte Dauer dieser Elternzeit die bisherige Regelung weiter, soweit sie für die Pfarrerin oder den Pfarrer günstiger
                     ist.
                  

                  
                        (
                        5
                        )
                         1 Wird die Dienstwohnung durch Instandsetzungsarbeiten oder bauliche Veränderungen in unzumutbarer Weise eingeschränkt, ist
                     die Dienstwohnungsvergütung für die Dauer dieser Maßnahmen auf Antrag entsprechend zu mindern.  2 Dies gilt nicht bei Schönheitsreparaturen.
                  

               

               
                     § 7
Instandhaltung und bauliche Veränderungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Für die bauliche Instandhaltung der Dienstwohnung ist die Anstellungskörperschaft zuständig.  2 Sie ist berechtigt, laufende Instandsetzungsarbeiten sowie bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des Hausgrundstückes
                     oder der Dienstwohnungsräume, zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden oder aus sonstigen Gründen
                     notwendig werden, auch ohne Zustimmung der Pfarrerin oder des Pfarrers auszuführen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Pfarrerin oder der Pfarrer ist verpflichtet, der Anstellungskörperschaft die Schäden zu ersetzen, die durch sie oder ihn,
                     zum Haushalt gehörende Personen, Besucher, Haustiere oder privat beauftragte Handwerker verursacht werden.
                  

               

               
                     § 8
Schönheitsreparaturen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Die Anstellungskörperschaft übergibt die Dienstwohnung zu Beginn des Dienstwohnungsverhältnisses in gebrauchsfähigem Zustand.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer hat innerhalb der vom Konsistorium (Landeskirchenamt) festgesetzten Fristen die notwendigen
                     Schönheitsreparaturen durchzuführen oder durchführen zu lassen.  2 Ist die Dienstwohnung bei Einzug der Pfarrerin oder des Pfarrers nicht renoviert worden, so sind bei der nächsten Schönheitsreparatur
                     der Pfarrerin oder dem Pfarrer die Kosten entsprechend dem Anteil der zu beachtenden Frist, die vor dem Einzugstag liegt,
                     von der Anstellungskörperschaft zu erstatten.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Schönheitsreparaturen sind die erforderlichen Maler- und Tapezierarbeiten.  2 Zu ihnen gehören insbesondere das Anstreichen oder Tapezieren der Wände und Decken innerhalb der Wohnung und das Anstreichen
                     der Türen und Fenster von innen, der Heizkörper, Heizungsrohre und anderen über Putz liegenden Versorgungsleitungen sowie
                     der Einbauschränke.
                  

               

               
                     § 9
Nebenkosten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die Pfarrerin oder der Pfarrer trägt die Kosten, die aus der Nutzung der Dienstwohnung entstehen, insbesondere die Kosten
                     
                        	
                           der Heizung und Warmwasserversorgung einschließlich der Reinigung und Wartung der Heizungsanlage, Immissionsmessungen und
                              Kehrgebühren (ausgenommen die Kosten der Reinigung und Beschichtung von Öltanks),
                           

                        

                        	
                           des Strom- und Gasverbrauches einschließlich der Zählergebühren,

                        

                        	
                           des Wasserverbrauches,

                        

                        	
                           für Abwasser (ausgenommen Kosten für die Oberflächenwasser-Abführung),

                        

                        	
                           der Müllabfuhr,

                        

                        	
                           für Kabelanschlüsse (laufende Gebühren).

                        

                     
 2 Die Art der Erstattung bestimmt die hausverwaltende Stelle, soweit gliedkirchlich nichts anderes geregelt ist.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                         1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, aus der mehrere Wohnungen versorgt werden, so sollen die Kosten
                     zu 70% nach dem erfassten Wärmeverbrauch und zu 30% nach der Wohnfläche verteilt werden.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.
                  

                  
                        (
                        3
                        )
                         1 Ist die Dienstwohnung an eine Heizungsanlage angeschlossen, die auch der Heizung anderer Räume dient, soll der Verbrauch für
                     die Wohnung durch eine Messeinrichtung erfasst werden.  2 Dies gilt für Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend.
                  

                  
                        (
                        4
                        )
                         1 Die Anstellungskörperschaft trägt die übrigen Kosten der Dienstwohnung.  2 Dazu gehören insbesondere Beiträge für die Gebäudeversicherung, Straßenreinigungsgebühren, Anliegerbeiträge und etwaige Grundsteuern.
                  

               

               
                     § 10
Diensträume
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Zur ausschließlich dienstlichen Nutzung bestimmte Räume gehören nicht zur Dienstwohnung.  2 Sie sind bei der Ermittlung des Mietwertes außer Betracht zu lassen.  3 Die auf diese Räume entfallenden Kosten sind gesondert zu ermitteln und von der Anstellungskörperschaft zu tragen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Diensträume sind bei Beendigung des Dienstwohnungsverhältnisses nach entsprechender Aufforderung unverzüglich zu räumen.
                  

               

               
                     § 11
Garagen
                     

                  

                  Werden von der Anstellungskörperschaft Garagen oder Stellplätze für privateigene Fahrzeuge zugewiesen, sind sie als Teil der
                     Dienstwohnung bei der Ermittlung des örtlichen Mietwertes (§ 6 Abs. 2) zu berücksichtigen.
                  

               

               
                     § 12
Garten
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                        Ein mit der Dienstwohnung verbundener Garten ist von der Pfarrerin oder dem Pfarrer in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Größere Maßnahmen zur Erhaltung oder Instandsetzung von Außenanlagen sowie zur Erhaltung oder zum Ersatz des Baum- oder Strauchbestandes
                     werden von der Anstellungskörperschaft auf ihre Kosten durchgeführt.
                  

               

               
                     § 13
Zuständigkeiten
                     

                  

                  Die Gliedkirchen können die in dieser Verordnung bestimmten Zuständigkeiten in anderer Weise regeln.

               

               
                     § 14
Durchführungsbestimmungen
                     

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         1 Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Bestimmungen erlassen die Gliedkirchen.  2 Für die Dienstwohnungen von Pfarrerinnen und Pfarrern im unmittelbaren Dienst der Evangelischen Kirche der Union erlässt der
                     Rat die erforderlichen Durchführungsbestimmungen.
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                        Die Gliedkirchen werden ermächtigt, Übergangsbestimmungen zu erlassen, insbesondere für Dienstwohnungsverhältnisse, die vor
                     dem Inkrafttreten dieser Verordnung begründet worden sind.
                  

               

               
                     § 15
Inkrafttreten
                     

                  

                   1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1999 in Kraft.  2 Sie wird für die Gliedkirchen in Kraft gesetzt, nachdem diese jeweils zugestimmt haben.
                  

               

            

         

      

      

   
      

      
         Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz  der Evangelischen Kirche in Deutschland  (VVZG-EKD)

      

      
         Vom 28. Oktober 2009

      

      
         (ABl. EKD 2009 S. 334)
         

      

      
         

         
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.
Nr.
                     

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle 
ABl. EKD
                     

                  
                  	
                     Geänderte
Paragrafen
                     

                  
               

            
            
               
                  	
                      1 

                  
                  	
                     Berichtigung

                  
                  	
                     15.10.2010

                  
                  	
                     2010 S. 296

                  
                  	
                     § 24 Abs. 2 u. 4

                     § 59 Abs. 2 Nr. 2

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      Dieses Gesetz ist am 1.1.2010 für die Ev. Kirche von Westfalen und die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche
         in Deutschland in Kraft getreten (1. Verordnung ABl. EKD 2009, S. 357).
      

      
         
            
               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

       4.50  VVZG-EKD 

      

         

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland (Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD
            - VwGG.EKD)
         

      

      
         Vom 10. November 2010

      

      
         (ABl. EKD 2010, S. 330) Berichtigung vom 4. Juli 2011 (ABl. EKD 2011 S. 149)
         

      

      
         
            
               
               
               
               
               
            
            
               
                  	
                     Lfd.Nr.

                  
                  	
                     Änderndes Recht

                  
                  	
                     Datum

                  
                  	
                     Fundstelle

                  
                  	
                     Geänderte Paragrafen

                  
               

            
            
               
                  	
                     bisher keine Änderung erfolgt

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

               
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
                  	
                     

                  
               

            
         

      

      4.50.100 VwGG.EKD 

      

      

   
      

      
         Kirchengesetz zur Regelung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der 
Union Evangelischer Kirchen in der EKD
         

      

      
         Vom 9. November 2010

      

      
         (ABl. EKD 2011 S. 21)
         

      

      
                     Artikel 1 
Außer-Kraft-Treten des Verwaltungsgerichtsgesetzes, Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD für die Union
                     

                  

               

               
                     § 1 

                  

                  
                        (
                        1
                        )
                         Das Kirchengesetz über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit der UEK (VwGG.UEK) vom 16. Juni 1996 (ABl. EKD S. 390) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2005 (ABl. EKD S. 86), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 16. Mai 2008 (ABl. EKD S. 189) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 
                  

                  
                        (
                        2
                        )
                          1 Sofern eine betroffene Gliedkirche dem Verwaltungsgerichtsgesetz der EKD (VwGG.EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD S. 330) nicht mit Wirkung vom 1. Januar 2011 zustimmt, gelten die Regelungen des Verwaltungsgerichtsgesetzes für das erstinstanzliche Verfahren sowie das Revisionsverfahren
                     bis zum 30. Juni 2011 fort.  2 Gemäß § 6 Abs. 1 des Kirchengerichtsgesetzes der EKD wird für diese Gliedkirche bis zum 30. Juni 2011 für Revisionsverfahren
                     die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs der Evangelischen Kirche in Deutschland begründet. 
                  

               

               
                     § 2 

                  

                  Für die Union selbst tritt das Kirchengesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit der EKD nach Zustimmung durch die Vollkonferenz zum 1. Januar 2011 in Kraft. Für die Union selbst wird für die erste Instanz die
                     Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der EKD gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1, 2. Halbsatz des Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD
                     bestimmt.
                  

               

               
                     Artikel 2
Aufhebung des Beschlusses über die Entschädigung von Mitgliedern kirchlicher Gerichte in der EKU
                     

                  

                  Der Beschluss des Rates der Evangelischen Kirche der Union über die Entschädigung von Mitgliedern kirchlicher Gerichte vom
                     28. November 2001 (ABl. EKD 2002 S. 10) tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.
                  

               

               
                     Artikel 3 
Übergangsvorschriften
                     

                  

               

               
                     § 1

                  

                   1 Bestehende Verwaltungsgerichte der Gliedkirchen, die vor dem Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes der EKD auf der
                     Grundlage des Verwaltungsgerichtsgesetzes der UEK besetzt wurden, bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit unverändert im Amt.
                      2 Gerichtshängige Verfahren werden nach dem bisherigen Recht zu Ende geführt.  3 Wird die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt oder zusammen mit anderen Gliedkirchen
                     oder gliedkirchlichen Zusammenschlüssen die Zuständigkeit eines gemeinsamen Verwaltungsgerichts begründet, so gelten die Sätze
                     1 und 2 für solche Verfahren, die bei Änderung der Zuständigkeit bereits gerichtshängig waren.  4 Im Falle des Satzes 3 endet die Amtszeit des Gerichts mit dem rechtskräftigen Abschluss des letzten Verfahrens, das bei Änderung
                     der Zuständigkeit gerichtshängig war.
                  

               

               
                     § 21

                  

                   1 Am 31. Dezember 2010 vor dem Gemeinsamen Verwaltungsgericht der UEK in der EKD, der Evangelischen Landeskirche Anhalts und
                     der Pommerschen Evangelischen Kirche gerichtshängige Verfahren werden durch das Verwaltungsgericht der EKD weitergeführt.
                      2 Am 31. Dezember 2010 vor dem Verwaltungsgerichtshof der UEK gerichtshängige Verfahren werden durch den Verwaltungsgerichtshof
                     der EKD weitergeführt.
                  

               

               
                     Artikel 4 
Inkrafttreten
                     

                  

                  Dieses Kirchengesetz tritt zum 1. Januar 2011 in Kraft.

               

            

         

      

      

      1
            Vertrag über die Bildung eines gemeinsamen Verwaltungsgerichts vom 18. und 26. Mai /14. und 21. Juni 1999 (ABl. EKD 2000 S.
               6) – geändert durch Vertrag vom 1. Dezember 2004 /4. Januar /22. März 2005 (ABl. EKD S. 201) zwischen der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der Pommerschen Evangelischen Kirche und der Union Evangelischer Kirchen
               in der EKD aufgehoben durch Vertrag über die Aufhebung des Vertrages über die Bildung eines gemeinsamen Verwaltungsgerichts
               vom 6./11./15. November 2010 (ABl. EKD 2011 S. 20) zwischen der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der Pommerschen Evangelischen Kirche und der Union Evangelischer Kirchen
               in der EKD (Zustimmung des Präsidiums der UEK am 6. November 2010 (ABl. EKD 2011 S. 19); 
            

            ____________________

            Vereinbarung zwischen der Ev. Landeskirche in Baden und der Evangelischen Kirche der Union über die Inanspruchnahme des Verwaltungsgerichtshofes
               vom 4. Mai 1970 (ABl. EKD S. 284), aufgehoben durch Vereinbarung über die Aufhebung der Vereinbarung zwischen der Evangelischen
               Landeskirche in Baden und der Evangelischen Union in der EKD vom 18.11./01.12.2010 (Zustimmung des Präsidiums der UEK am 1.
               Dezember 2010 (ABl. EKD 2011 S. 22).“
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